
Anlage 1a | Entgeltordnung neu ab 01.10.2018STADT WUPPERTAL / BERGISCHE MUSIKSCHULE

GRUNDSTUfE

    monatlich

Klangwiese   30 €

Musikalische

Früherziehung   24 €

Musikalische

Grundausbildung  24 €

TANZ

Kindertanz   24 €

Tanzerziehung   27 €

INSTRUmENTE/GESANG

Gruppenunterricht  monatlich

ab 3 Schüler/innen, 45-60 min 40 €

Partnerunterricht

2 Schüler/innen, 45 min  47 €

Einzelunterricht

30 min    60 €

45 min    82 €

Förderstufe (FS),

Studienvorbereitende Ausbildung (SVA) 82 € - 124 €

Es gelten besondere Bedingungen

in Verbindung mit einer Aufnahmeprüfung

Orientierungs- und Karussellkurse,

Schulprojekte und weitere Kursangebote   

gemäß Veröffentlichung

ThEoRIE

monatlich

Klassenunterricht Theorie* 21 €

ENSEmbLES  

    monatlich

Spielkreise*, Ensembles*, 

Orchester* und Chöre*  8 € - 15 € 

(je nach Unterrichtsdauer 

und Probenaufwand)  

Für alle unter Instrumente/Gesang besuchten Angebote ist die Teil-

nahme an einem der mit * markierten Angebote kostenfrei. Nähere 

Informationen erteilt die Geschäftsstelle.

Kammermusik, Bands, Musiktheater etc. 

60 min    15 €

90 min    21 €

In Ausnahmefällen kann das Schulgeld für die Teilnehmer kostenpflich-

tiger Ensembles erlassen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die 

Stadtbetriebsleitung.

Das Schulgeld ist ein Jahresentgelt, das in Raten zu den mitgeteilten 

Fälligkeiten entrichtet werden muss.

Nach Rechnungserhalt ist das Schulgeld auf das angegebene Konto 

der Stadtkasse zu überweisen oder kann per Lastschrift von dort ein-

gezogen werden.

ERmÄSSIGUNGEN

Für Schülerinnen und Schüler von Familien, die Leistungen nach 

dem SGB II oder XII, AsylbLG oder BaföG erhalten oder Inhaber 

des Wuppertal-Passes sind, wird das  Schulgeld auf Antrag um 

50 % ermäßigt.

Anträge:

Reinhild Wagner

Tel.: 0202/24819-253

mIETE füR mUSIkINSTRUmENTE

Jahresmiete für ein Musikinstrument

inkl. Zubehör:

Anschaffungswert jährlich

bis 500 €    90 €

Anschaffungswert

über 500 €   132 €

Für die Dauer eines Orientierungs- oder Karussellkurses können Musik-

instrumente zu einem Festzins von 45 € für max. 6 Monate gemietet 

werden. 

Die Miete für ein Musikinstrument ist nach Erhalt des Instrumentes 

fällig.

Gültig ab 01.10.2018


